
2. Änderung des Bebauungsplanes „Schöne Aussicht“, Gemarkung 
Schwalbach 

 

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

 (§ 9 BauGB) 

 

Satzung 

 

1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 9 (3) BauGB  

 

1.1 Die gem. § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind gem. § 

1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 

 

1.2 Es ist nur eine eingeschossige Bauweise zulässig, es sei denn, das 

Kellergeschoss oder das Dachgeschoss sind baurechtlich als Vollgeschoss zu 

rechnen. In diesem Falle sind 2 Vollgeschosse (Keller- oder Dachgeschoss 

und ein weiteres Vollgeschoss) zulässig. 
 

1.3 Anstelle des Dachgeschosses darf ein einziges Staffelgeschoss mit einer 

maximalen Dachneigung von 6° gewählt werden (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 u. Abs. 6 

BauNVO).  

Definition für das Staffelgeschoss: Geschoss, welches gegenüber dem 

darunterliegenden Geschoss zurückspringt und eine kleinere Grundfläche 

aufweist. 

 

2 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 

(1) Nr. 4 BauGB) 

 

Stellplätze, Carports, Garagen und Nebenanlagen sind auch außerhalb der 

überbaubaren Flächen zulässig (§ 12 und § 14 BauNVO).  

Vor Garagentoren ist ein Stauraum von 5 m bis zur Straßenparzelle 

einzuhalten.  

 

3 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 

BauGB) 

 

Je Wohngebäude bzw. je Doppelhaushälfte sind nur max. 2 Wohnungen 

zulässig. 

 

4 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB 

 

4.1 Wege, PKW-Stellplätze, Garagenzufahrten und Hofflächen sind in 

wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. Die Versiegelung der Fugen und 

des Unterbaues sind nur zulässig, wenn das auf diesen Flächen anfallende 

Niederschlagswasser auf angrenzenden unbefestigten Flächen des 

Grundstückes versickert wird bzw. in Versickerungseinrichtungen eingeleitet 

wird. 

 



4.2 Die unbegrünten Dachflächen sind an Zisternen anzuschließen. Das Wasser 

ist als Brauchwasser und/oder zur Gartenbewässerung zu nutzen. 

Die Zisternen müssen je m² unbegrünter Dachflächen ein Volumen von 

mindestens 25 l besitzen. 

Die maßgebende Größe der Dachflächen ist in waagrechter Projektion zu 

ermitteln. 

 

5 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

 

5.1 Auf den Baugrundstücken sind je 10 m² versiegelter Fläche 2,0 m² 

Pflanzflächen und je 10 m² befestigter Fläche sind 1,0 m² Pflanzflächen 

anzulegen. Diese Pflanzflächen sind flächig und lückenlos unter 

Berücksichtigung der Endwuchsbreite der gewählten Gehölze anzulegen. 

Diese Pflanzflächen sind mit standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. 

Pflanzungen, die aufgrund anderer Festsetzungen vorgenommen werden, sind 

anzurechnen. 

 

Erst bei Pflanzungen über diese Vorgaben hinaus können auch standortfremde 

Gehölze, z. B. Nadelgehölze, gepflanzt werden, jedoch nur bis zu max. 5 % 

der übrigen Gehölze. 

 

Standortgerechte heimische Gehölze sind z. B.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und hochstämmige lokale Obstbäume 

 

 

 

 

 

 

(*für heckenartige Einfriedigungen geeignet, ** Bäume 1. Ordnung) 

 

Bäume: 

Winterlinde * Tilia cordata 

Vogelkirsche Prunus avium 

Traubeneiche Quercus petraea 

Hainbuche * Carpinus betulus 

Spitzahorn ** Acer platanoides 

Schwarz-Erle * Alnus glutinosa 

Feldahorn * Acer campestre 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Stieleiche *, ** Quercus robur 

Sträucher: 

Hasel * Corylus avellana 

Schwarzer Holunder * Sambucus nigra 

Hartriegel * Cornus sanguinea 

Hundsrose * Rosa canina 

Schlehe Prunus spinosa 

Gemeiner Schneeball * Viburnum opulus 

Traubenkirsche Prunus padus 



6 Gestaltungssatzung nach § 91 Abs. 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB 

 

6.1 Einfriedigungen dürfen nur bis max. 1,25 m über der Höhe der zugehörigen 

Verkehrsfläche bzw. gilt zwischen den Grundstücken und zur freien Landschaft 

das vorhandene Geländeniveau, ausgeführt werden.  

 

6.2 Die Dachneigung für die Hauptdächer der Wohngebäude ist zwischen 20° und 

50° zu wählen. Diese Festsetzung gilt nicht für Staffelgeschosse. 

 

7 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 

7.1 Die Baufeldräumung/Fällung bzw. der Rückschnitt der Bäume darf nur im 

Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar eines jeden Jahres 

vorgenommen werden. Wenn diese Maßnahmen außerhalb dieses 

Zeitraumes durchgeführt werden sollen, muss durch einen sachkundigen 

Ornithologen geprüft werden, ob in den Gehölzen, die gefällt werden sollen, 

Vögel brüten.  

Wenn dies nicht der Fall ist, können die Gehölze auch außerhalb des o.g. 

Zeitraumes nach Zustimmung durch die Untere Naturschutzbehörde gefällt 

werden. 

 

7.2 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, 

Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, 

Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische 

Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde 

und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 

Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). 

 

7.3 Sollte bei der Bebauung der Grundstücke während der Baugrubenherstellung 

Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist 

dies dem Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst Wasser- und 

Bodenschutz, unverzüglich anzuzeigen. 

 

7.4 Einfriedigungen der Grundstücke, die im Übergang zur freien Landschaft 

liegen und an landwirtschaftliche Flächen angrenzen, dürfen nur in einem 

Abstand von 0,5 m, gemessen ab Grundstücksgrenze zur landwirtschaftlichen 

Fläche, errichtet werden (Hessisches Nachbarrechtsgesetz, Stand 28.9.2014) 
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